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Rahmenbedingungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen 

Sehr geehrter Herr  Dr.  Jung, 

der Hauptausschuss des Stadtjugendring Siegen e.V., in dem alle Jugendverbände in 
Siegen vertreten sind, hat auf seiner Klausur beschlossen, die Rahmenbedingungen zur 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Förderbereichen von Tagesmaßnahmen 
und mehrtägigen Maßnahmen mit Übernachtung und der Förderung von Projekten u.a. 
Projekten im Ferienspaß im Jahr 2022 besonders zu fördern, da es aus Sicht der Mitglieder 
eines großen Kraftaktes bedarf, um Kinder- und Jugendarbeit wieder aus dem Coronatief 
zu bringen. 

Selbiges gilt auch für die eintägigen und mehrtägigen Maßnahmen mit Übernachtung für 
Mitarbeiterinnen. Gerade die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind das Rückgrat der 
Jugendverbandsarbeit. Daher müssen die Vereine jetzt unterstützt werden, diese auch für 
die Zukunft nach  Corona  zu motivieren. 

Die Förderpositionen werden als „Coronaförderung" vor den eigentlichen Richtlinien stehen 
und erst einmal auch nur für das Jahr 2022 gelten. Der Rest der Richtlinien bleibt wie in 
diesem Jahr. 

Wir hoffen, dass wir mit der Förderung ein wenig dazu beitragen können, dass die 
Jugendverbandsarbeit wieder so stark wird wie vor der Pandemie. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Schollmeyer 
Geschäftsführer 

www.stadtjugendring.org www.bluebox-siegen.de www.mw-siegen.de www.astrachan.de 





Spezielle Förderung im Jahr 2022 für Maßnahmen in und „hoffentlich" nach 
Corona 

Unter den Förderpositionen „C", haben wir alle die Positionen zusammengefasst, die 
für das Jahr 2022 eine spezielle Förderung bekommen sollen. Der Stadtjugendring 
Siegen e.V. greift die aktuellen Bedarfe der Vereine auf und möchte sie aktivieren 
und unterstützen, ein breites Spektrum an Aktionen und Maßnahmen für Kinder und 
Jugendliche anzubieten. Zum andern wollen wir aber auch gemeinsame 
Unternehmungen von Mitarbeiter*innen fördern, da diese das Rückgrat der Kinder-
und Jugendarbeit sind. 

C-1 Stornokosten für Maßnahmen 2022 
Stornokosten, die aufgrund der zu dem Zeitpunkt gültigen  Corona-
Schutzverordnung oder anderer Corona:Richtlinien die Stornierung einer 
Maßnahme notwendig machen. 
Vereine/Träger von Freizeiten, die einen Antrag beim Stadtjugendring stellen 
können und diesen vor Beginn der Maßnahme eingereicht haben und einen 
Buchungs-/Belegungsvertrag gemacht haben, werden im Falle der Absage der 
Freizeit eine Förderung erhalten, sofern berechtigte Stornokosten entstehen und 
nachgewiesen werden. Die Förderung berechnet sich aufgrund der angemeldeten 
Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden und der sich daraus ergebenden 
Teilnehmertage sowie den Ausfallgebühren. Die maximale Förderhöhe sind die 
anerkannten Stornokosten. Bei Maßnahmen ohne Tagessatz nach Absprache mit 
der Geschäftsstelle. 
Für Sonderregelungen ist eine Rücksprache mit der Geschäftsstelle nötig. 

C-3.1 Tagesmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen 

Förderabsicht:  
Tagesmaßnahmen sind Aktionen ohne Übernachtung, die ein besonderes, 
gemeinsames Erleben fördern sollen. Gerade in dieser Zeit ist es oft schwierig, 
langfristig Maßnahmen zu planen. Mit dieser Position können lang- oder aber auch 
kurzfristig mit Kindern und Jugendlichen Maßnahmen von mindestens 3 Zeitstunden 
gemacht werden. 

C-3.2 Freizeiten für Kinder & Jugendliche mit Übernachtung 

Förderabsicht:  
Jugenderholung, Erlebnis- und Ferienfreizeiten, Kurzzeit- und 
Wochenendmaßnahmen stellen wesentliche Höhepunkte in der jährlichen Kinder-
und Jugendarbeit dar. Gerade in den letzten beiden Jahren mussten diese oft 
ausfallen oder konnten erst gar nicht geplant werden. Wir möchten daher im Jahr 
2022 Aktionen innerhalb von Maßnahmen, die über die normale Förderung 
hinausgehen (Bastelangebote, Besuch eines Hochseilgartens, eines Escaperooms, 
Besuch eines Erlebnisbades ) zusätzlich fördern. Darüber hinaus wollen wir 
Maßnahmen zusätzlich fördern, die nachhaltig und klimafreundlich durchgeführt 
werden. 



C-5.1 Freizeiten für Mitarbeitende mit/ohne Übernachtung 

Förderabsicht:  
Gerade jetzt ist es wichtig, gemeinsam mit Mitarbeiter*innen 
Unternehmungen/Maßnahmen/Aktionen zu machen. Mit dieser Position sollen im 
Jahr 2022 sowohl eintägige Maßnahmen, von mindestens 3 Stunden, aber auch 
mehrtägige Maßnahmen gefördert werden. Besondere Aktionen auf diesen 
Maßnahmen sollen neben der Grundförderung bei mehrtägigen Maßnahmen 
besonders unterstützt werden. 

C-6.1 Außergewöhnliche Aktionen mit Kindern & Jugendlichen 
Förderabsicht  ist die Unterstützung von besonderen Aktionen und Maßnahmen in 
der Kinder- und Jugendarbeit, die aber nicht unbedingt einen Projektcharakter 
haben. Der Schwerpunkt liegt auf dem inhaltlichen Teil nach unterschiedlichen 
Themenbereichen. Wir möchten mit dieser Position Mitarbeiterinnen ermutigen, 
gerade im Jahr 2022 verschiedene Aktionen mit Kindern und Jugendlichen 
durchzuführen. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, dass viele Aktionen im 
Ferienspaß der Stadt Siegen veröffentlicht werden, um so auch vielen Kindern und 
Jugendlichen über den eigenen Verein hinaus ein solches Erlebnis zu ermöglichen 

C-10 Material für die Kinder- und Jugendarbeit in Siegen 
In den letzten Jahren haben wir die Rückmeldung aus den Vereinen bekommen, 
dass verschiedene Aktionen vor Ort nicht möglich sind, da die dafür notwendigen 
Materialien nicht vorhanden sind. Konkrete Beispiele waren die Nachfrage von 
Kindern und Jugendlichen nach einer mobilen Skateranlage oder eine komplette 
Musikausstattung für eine Bandförderung. 
Wir möchten zusammen mit Vereinen versuchen, allgemein erforderlich und nutzbare 
Materialien über den Stadtjugendring zu erwerben. Mit dem Erwerb sollen diese 
Materialien dann auch allen Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit in Siegen zur 
Verfügung gestellt werden. Die genauen Absprachen werden mit der Geschäftsstelle 
getroffen und von einem Gremium des Stadtjugendring Siegen e.V. beschlossen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



